
Haushaltsstelle Bezeichnung der Haushaltsstelle

Soll nach 

dem 

Haushalts-

plan 

Anordnungs-

soll
Mehrbetrag

davon 

bereits 

berichtet/ 

genehmigt

noch zu 

berichten
B e g r ü n d u n g

€ € € € €

1 2 3 4 5 6

Stand: 30.08.2016
13000.640000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen 5.800,00 6.366,77 566,77 0,00 566,77 gestiegene Umlage an Feuerwehr-Unfallkasse

21110.640000 Schülerunfallversicherung 6.900,00 7.001,84 101,84 0,00 101,84 Beiträge an Unfallkasse Nord u. Kommunaler 
Schadenausgleich Schleswig-Holstein

21110.655000 Maßnahmen der Sozialarbeit 0,00 725,67 725,67 0,00 725,67 Präventionsprojekt mit Theaterstück und 
Elternabend

45100.700010 Zuschüsse f. die Jugendarbeit in Vereinen 400,00 525,00 125,00 0,00 125,00 Zuschuss für Cheerleader zur Teilnahme an dt. 
Meisterschaft

46020.520000 Unterhaltung und Anschaffung von 
Geräten f. Kinderspielplätze

3.000,00 3.122,72 122,72 0,00 122,72 Fallschutzsand für Kinderspielplätze

46400.788000 Sozialstaffelleistungen 3.000,00 3.356,90 356,90 0,00 356,90 Sozialstaffelleistungen für Kindergarten und 
Betreuungsschule

56100.500000 Gebäudeunterhaltung d. Sporthalle 14.000,00 14.540,66 540,66 0,00 540,66 Heizungsreparatur, Einbruchschaden, Austausch 
von Feuermeldern

59000.500000 Unterhaltungskosten Naherholung 2.000,00 2.341,34 341,34 0,00 341,34 Dichtheitsprüfung Schmutzwasserleitung WC-
Anlage; Wildschutzzaun u. Kleinmaterial

63000.650000 Geschäftsausgaben f. Gemeindestraßen 300,00 342,68 42,68 0,00 42,68 Niederschlagswasserabgabe 2015

88110.932000 Grunderwerbskosten B-Plan 26 0,00 861,09 861,09 0,00 861,09 Notarkosten für Überlassungsvertrag aus B-Plan 
26

3.784,67

Information des Bürgermeisters

für das 1. Halbjahr 2016 gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 1.000,-- € nicht übersteigt. Die 

Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu 

informieren. 

Gemeinde Holm


